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517-Berne2/51/50 

Bremen, 08.02.2019 
 

 

Nachträgliche Anordnung 
 

Festsetzung neuer Emissionswerte nach der 17. BImSchV aufgrund der Mit-
verbrennung von Abfällen im Kraftwerk Bremen-Farge 
 
Aufgrund § 9 Abs. 5 der Siebzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von 
Abfällen – 17. BImSchV) vom 02.05.2013 (BGBl. I S. 1021, 1044, 3754), in Verbindung mit 
§ 17 des Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz 
- BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274) zu-
letzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) wird angeord-
net: 
 
Die nachträgliche Anordnung vom 23.12.2005 mit Az: 310-Berne 2/51-12/50 an den damali-
gen Betreiber e-on Kraftwerke GmbH, Tresckowstraße 5 in 30457 Hannover wird mit Wir-
kung ab 01.01.2019 in folgenden Punkten geändert. Im Übrigen bleiben die Bedingungen 
und Grenzwerte der Anordnung vom 23.12.2005 unverändert. 
 
 
I. Festsetzung neuer Emissionsgrenzwerte 
 
1. Die Anlage ist im Fall der Mitverbrennung von Klärschlamm so zu betreiben, dass im 
Rauchgaskamin sämtliche Tagesmittelwerte (TMW) und Halbstundenmittelwerte (HMW) die 
folgenden Grenzwerte in [mg/m³] nicht überschreiten: 
 
       TMW // HMW  
 
Gesamtstaub:      10  mg/m³ // 20 mg/m³ 
 
 

Dienstgebäude 
Parkstraße 58/60 
28209 Bremen 
Eingang Franz-Liszt-Str. 

Dienstort Bremen Dienstort Bremen 

Bus / Straßenbahn 
Haltestellen 
Parkstr. + Stern 
  
 

Sprechzeiten 
Montag – Donnerstag 
9:00 -15:00 Uhr 
Freitag 09:00 - 13:00 Uhr 
Zentrale: (0421) 361-6260 

Bankverbindungen 
Bremer Landesbank (BLZ 290 500 00) Kto. 1070115000 
IBAN DE27290500001070115000 BIC BRLADE22XXX 
Sparkasse Bremen (BLZ 290 501 01) Kto. 1090653 
IBAN DE73290501010001090653 BIC SBREDE22 

Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung unter Tel. (0421) 361-0, www.transparenz.bremen.de, www.service.bremen.de 
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II. Begründung 
 
Sie betreiben am Standort Wilhelmshavener Str. 6 in 28777 Bremen eine nach dem BIm-
SchG genehmigungsbedürftige Anlage zur Erzeugung von Strom im Wesentlichen aus 
Steinkohle. In diesem Kraftwerk kann Klärschlamm bis zu einem Trockenmasseanteil von 5 
% mitverbrannt werden, so dass das Kraftwerk in diesem Fall als Abfallmitverbrennungsan-
lage nach § 2 Abs. 3 der 17. BImSchV hinsichtlich der Emissionsgrenzwerte unter § 9 Abs. 
1 Nr. 1a) in Verbindung mit  Anlage 3 Nr. 3.5, 3.6) der 17. BImSchV fällt. Gemäß § 2 Abs. 9 
der 17. BImSchV ist das Kraftwerk als bestehende Abfallmitverbrennungsanlage einzustu-
fen, so dass die zeitlich abgestuften Übergangsregelungen nach § 28 Abs. 1 der 17. BIm-
SchV gelten. 
 
Die nach der aktuellen Fassung der 17. BImSchV verschärften Grenzwerte waren zur Klar-
stellung gemäß § 9 Abs. 5 der 17. BImSchV von der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen 
anzuordnen.  
 
 
III. Gebührenentscheidung 
 
Für die Anordnung wird nach Ziffer 20.15 des Kostenverzeichnisses der Kostenverordnung 
der Umweltverwaltung (UmwKostV) vom 27. August 2002 (Brem.GBl. 2002, 423), zuletzt  
§ 4 geändert durch Geschäftsverteilung des Senats vom 05. Juli 2011 und 13. Dezember 
2011 (Brem.GBl. 2012 S. 24) eine Gebühr in Höhe von 
 

xx € 
 
entsprechend eines Arbeitsaufwandes von xx Stunden eines Mitarbeiters des höheren 
Dienstes festgesetzt. 
Zahlungsziel und Zahlungsweise richten sich nach der beigefügten Rechnung. 
 
 
IV. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese nachträgliche Anordnung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Ein Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gewerbeauf-
sicht des Landes Bremen, Parkstraße 58/60, 28209 Bremen oder Lange Straße 119, 27580 Bre-
merhaven, zu erheben. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
(Wedell) 
 


